Anlage 37
Zu Protokoll gegebene Reden 
zur Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts zu den Anträgen:
–
Beschlussempfehlung und Bericht zu den Anträgen:
–

Die Situation von Frauenhäusern ver​bessern
–

Forderung nach einem Bericht der Bun​desregierung über die Lage der Frauen- und Kinderschutzhäuser
–

Finanzierung von Frauenhäusern bun​desweit sicherstellen und losgelöst vom SGB II regeln
–

Grundrechte schützen – Frauenhäuser sichern
–
Antrag:
–

Für eine Absicherung von Frauen- und Kinderschutzhäusern
(Tagesordnungspunkt 35)
Sibylle Laurischk (FDP): Die Finanzierung von Frauenhäusern ist seit der Gründung eines Frauenhauses in meiner Heimatstadt Offenburg ein ganz zentrales An​liegen meiner politischen Arbeit. Als Familienanwältin kenne ich die Dimensionen häuslicher Gewalt mit all ih​ren auch langfristigen Wirkungen nicht nur auf die Frauen selbst, sondern auch auf die Kinder. 

Bereits 2004 habe ich das Thema mit einer schriftli​chen Frage an die Bundesregierung auf die Agenda des Bundestages gebracht, im März 2008 habe ich mit einer Kleinen Anfrage versucht, die Bundesregierung zu ei​nem klaren Bekenntnis zu einer verlässlichen Finanzie​rung von Frauen- und Kinderschutzhäusern zu bringen – erfolglos, in der Antwort wurde lediglich auf den Aktionsplan II der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verwiesen, der kein Wort zur Frauenhausfinanzierung enthält, im Übrigen sei die Fi​nanzierung Angelegenheit der Länder und Kommunen. 

Der von uns im April 2008 daraufhin geforderte Be​richt über die Lage der Frauen- und Kinderschutzhäuser liegt bis heute nicht vor, lediglich Stellungnahmen aus den Ländern sind vom Ministerium an uns weiterge​reicht worden. Ich freue mich durchaus, dass alle Frak​tionen dieses Anliegen einer gleichmäßigen, auskömmli​chen Finanzierung teilen, wenngleich sie auch auf unterschiedliche Weise das Ziel einer auskömmlichen und verlässlichen Finanzierung zu erreichen hoffen. Die Anhörung im November 2008 hat dies deutlich gemacht.

Der CEDAW-Ausschuss der Vereinten Nationen hat sich in seinen Concluding Observations besorgt gezeigt über die hohe Zahl von Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen, insbesondere gegen Migrantinnen. Der Aus​schuss fordert von der Bundesregierung, mit Bund, Län​dern und Kommunen gemeinsam zu einer sicheren Frauenhausfinanzierung zu kommen. Das Zuständig​keitsgerangel, das zu einem Pingpong der Nichtzustän​digkeit sich auswächst, ist international also kaum ver​mittelbar. In diesem Gestrüpp verheddert sich die Verantwortung für die Finanzierung von leider dringend notwendigen sicheren Zufluchtswohnungen und ‑häu​sern für Frauen und Kinder, die häuslicher Gewalt aus​gesetzt sind. Es ist nicht zu erklären, dass diejenigen, die Opfer von Gewalttaten werden, selbst für die Finanzie​rung ihrer Situation zuständig sein sollen, oder gar dieje​nigen, die oft ehrenamtlich und über die Maßen den geschlagenen Frauen und Kindern helfen. Letztendlich trägt die Bundesregierung für diese unzulängliche Finan​zierung von Schutzräumen die Verantwortung, zumin​dest im Rahmen des Völkerrechts. Die Koalition hat trotz unserer vielfältigen Initiativen lange überlegen müssen, bis sie dann den vorliegenden Antrag, der im Wesentlichen Prüfaufträge enthält, zustande gebracht hat. 

Aus meiner unmittelbaren Anschauung kann ich sa​gen, dass ein großer Teil der Arbeit eines Frauenhauses in die Sicherstellung der Finanzierung geht, zulasten der eigentlichen, inhaltlichen Arbeit mit den Frauen und Kindern. Besonders beklagenswert ist dann, dass die Trägervereine durch ehrenamtliche Tätigkeit, zum Bei​spiel durch den Betrieb eines Secondhandladens, oft noch von der Umsatzsteuer bedroht sind, ein Thema, das uns wiederholt im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement beschäftigt und leider weiter beschäftigen wird. 

In unserem zentralen Anliegen sind wir uns alle einig: Die ungleiche Finanzierung von Frauen- und Kinder​schutzhäusern in Deutschland ist beschämend und ge​hört zugunsten einer gleichmäßigen, am Bedarf orien​tierten Finanzierung abgeschafft. Der Weg dorthin ist jedoch aufgrund unserer föderalen Verfassung und sicher auch wegen der tatsächlich unterschiedlichen Bedarfs​lage –, ich erinnere nur an die verschiedenen Lebenssi​tuationen in Stadt, Großstadt und Land – äußerst komplex. Diese Komplexität spiegelt sich auch in den Antragsbera​tungen und der dazu durchgeführten Anhörung wider.

Eine Zuständigkeit des Bundes speist sich für meine Begriffe auch aus seiner Zuständigkeit für den Opfer​schutz und die Integration, da bereits jetzt viele Frauen​häuser als interkulturelle Häuser geführt werden, gerade in Großstädten, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Zwangsverheiratungen kann man wohl verbie​ten, aber erst eine wirkungsvolle Aufklärungsarbeit und sichere Zufluchtstätten für von Zwangsheirat bedrohte Frauen und Mädchen können die Zahl von Zwangsheira​ten tatsächlich verringern. Auf der heute und morgen ta​genden 19. Gleichstellungs- und Frauenministerkonfe​renz der Länderminister wird es hoffentlich zu diesem Thema Ergebnisse geben. Das darf aber die Bundes​regierung nicht aus ihrer Zuständigkeit entlassen.

Das Thema hat aus der Schmuddelecke herausgefun​den an das Licht der Öffentlichkeit, spätestens seitdem in der ARD um 20.15 Uhr mit einem Bild aus einem Frauenhaus für die Lotterie „Ein Platz an der Sonne“ ge​worben wird. Bis aus einem Platz im Frauenhaus tat​sächlich ein Platz an der Sonne des Lebens wird, ist es ein weiter Weg.

